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Die CVP-Fraktion im Verfassungsrat (7 Mitglieder) hat in der Schlussabstimmung einstimmig ja zum vorliegenden Entwurf gesagt. Das heisst nicht, dass wir mit allen Bestimmungen rundum einverstanden waren. Eine neue Verfassung ist aber ein politischer Kompromiss, keine einzige Partei wird sagen können, dass sie alle ihre Anliegen durchgebracht hätte, und jede Fraktion hat Bestimmungen schlucken müssen, die ihr nicht gefallen. Alles in allem ist es aber eine runde Sache geworden, der wir mit Überzeugung zustimmen konnten.
Es gab viele umstrittene Paragraphen, welche auch entsprechend lange diskutiert wurden. Etliches wurde nur durch ein Zufallsmehr aufgenommen oder verworfen. Es ist aber gar nicht anders möglich, auf demokratischem Weg eine Verfassung zu erstellen. Alles andere wäre das Diktat einer politischen Richtung. Somit ist der vorliegende Entwurf so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner, eine Fassung mit der am Schluss (fast) alle leben konnten.
Wir waren uns bewusst, dass gewisse Reformen bei den Grundrechten unsere Staatskasse zusätzlich belasten werden (Zugangsrecht zu öffentlichen Einrichtungen für Behinderte, Recht auf finanziell tragbare Tagesbetreuung). Die Fraktion hat deshalb bei den entsprechenden Abstimmungen auch mit Nein gestimmt. Die Mehrheit des Rates sprach sich aber dafür aus. Die Werte hinter diesen Neuerungen sind indes wirklich schützenswert, deshalb glaubten wir in der Schlussabstimmung diese Zusatzkosten mitverantworten zu können.
Auf der politischen Bühne sind diverse wichtige Veränderungen vorgesehen, v.a. die Reduktion des Grossen Rates auf 100 Mitglieder und die Einführung eines vom Volk gewählten 4-jährigen Regierungspräsidiums. Mit der Verkleinerung des Grossen Rates wurde ein deutlicher Wunsch der Basler Bevölkerung anlässlich der Vernehmlassung aufgenommen. Natürlich sind nicht alle Parteien glücklich, aber gerade hier wäre sicher bald eine Initiative gekommen, welche gute Chance zur Annahme hätte. 
Das 4-jährige Regierungspräsidium war kein parteipolitisches Anliegen, in allen Fraktionen gab es Befürworter und Gegner. Zum Schluss wurde es angenommen, da die Mehrheit des Rates überzeugt war, dass eine starke Vertretung unseres Kantons nach aussen immer wichtiger wird. Wenn der Ansprechpartner jedes Jahr wechselt, ist dies für eine lebendige Partnerschaft nicht förderlich. Die Angst vor einem immer roten «Kantonspreesi» können wir nicht teilen. Bei den letzten Wahlen im Jahre 2004 hätten die Linken wohl Ralph Lewin als Regierungspräsidenten vorgeschlagen und die Bürgerlichen Christoph Eymann. Wie wäre diese Wahl wohl ausgegangen?
Ein wichtiger bürgerlicher Antrag hat ebenfalls seinen Weg in die Verfassung gefunden, die Schuldenbremse, eines unserer langjährigen Anliegen. 
Wir meinen, dass dem vorliegenden Verfassungsentwurf mit gutem Gewissen zugestimmt werden kann, es ist ein guter und tragbarer Kompromiss aus Anliegen aller politischen Richtungen. Zudem gilt weiterhin, dass eine Verfassung nicht unveränderlich ist. Es ist den Stimmbürgern auch künftig unbenommen, mittels einer Initiative unnötige Paragraphen zu streichen oder Fehlendes einzuführen. 
